
 
Wie bereits im Hauptausschuss erläutert wurde, ist aufgrund verschiedener rechtlicher 
Änderungen und redaktioneller Anpassungen eine Änderung der Geschäftsordnung notwendig. 
Die vorgesehenen Änderungen können der beigefügten Gegenüberstellung entnommen werden. 
Gegenüber der Vorlage im Hauptausschuss ist nun auch die Änderung des § 10 eingearbeitet. 
 
 
 


